
 

  

 
Sicherheitsdirektion Kanton Zürich 

Strassenverkehrsamt 
 

 

 

www.stva.zh.ch 

 

ZLGE_DUPLIKAT1008 

 

8036 Zürich 
Uetlibergstrasse 301 
Tel. 058 811 30 00 
Fax 058 811 30 01 

8408 Winterthur 
Taggenbergstrasse 1 
Tel. 058 811 20 00 
Fax 058 811 20 01 

 

8105 Regensdorf 
Riedthofstrasse 192 
Tel. 058 811 50 00 
Fax 058 811 50 01 

8340 Hinwil 
Studbachstrasse 8 
Tel. 058 811 40 00 
Fax 058 811 40 01 

Strassenverkehrsamt des 
Kantons Zürich 
Fahrzeugausweisduplikat  

 
 

Bitte senden Sie das Formular und allfällige Unterlagen an eines  
der oben erwähnten Strassenverkehrsämter, indem Sie die 
gewünschte Adresse auf den gestrichelten Linien ergänzen.  

 
........................................................ 
 
.............      ..................................... 

 
 

 
 
 
 
 

Gesuch um Ausstellung eines Fahrzeugausweis-Duplikates  
 
 

Angaben Fahrzeughalter/in bzw. Eigentümer/in 
 

Name  Vorname  

Strasse/Hausnummer  PLZ/Ort  

Geburtsdatum  Tel.-Nr/n  

 
 
 

Angaben Fahrzeug 
 

Fahrzeugart 
 

 Motorwagen  Anhänger  Arbeitsfahrzeug  Mofa  Motorrad  Landwirtsch.   Ausnahme  
 

Marke / Typ  Schild ZH 

Stamm-oder  
Fahrgestell-Nr. 

 1. IV oder 
Modelljahr 

 

 
 
 
 
 

Ein Duplikat für einen gültigen Fahrzeugausweis wird nur an den/die Halter/in gegen Vorweisung eines Ausweises mit Foto (Identi-
tätskarte, Pass, Personalausweis) abgegeben bzw. per Post an die Halteradresse zugestellt.  
 
Bei einem annullierten Fahrzeugausweis (Fahrzeug ist nicht mehr in Verkehr) bestätigt der/die Unterzeichnende, dass er/sie recht-
mässige/r Eigentümer/in des Fahrzeuges ist. Das Strassenverkehrsamt behält sich ausdrücklich vor, den entsprechenden Kaufver-
trag einzusehen. 
 
Der Originalausweis wird als ungültig erklärt. Das Duplikat muss, falls der Originalausweis wieder aufgefunden wird, unverzüglich 
der Behörde zurück gegeben werden. Wer vorsätzlich durch unrichtige Angaben, Verschweigen erheblicher Tatsachen oder Vorlage 
von falschen Bescheinigungen einen Ausweis erschleicht, wird gemäss Art. 97 SVG bestraft und hat mit dem Entzug des Ausweises 
zu rechnen (Art. 16 SVG). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Ort und Datum 

…………………………………………………………………………………………… 
Unterschrift (bei Firmen mit Stempel) Fahrzeughalter/in bzw. Eigentümer/in: 
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